
Tagung des SchulTagung des SchulTagung des SchulTagung des Schul----, Sozial, Sozial, Sozial, Sozial----, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur----    und Sportausschussesund Sportausschussesund Sportausschussesund Sportausschusses    
 
Die 9. Tagung des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses der Stadt Haldensleben findet am  
 
Dienstag, dem 24.02.2015, um 18:00Dienstag, dem 24.02.2015, um 18:00Dienstag, dem 24.02.2015, um 18:00Dienstag, dem 24.02.2015, um 18:00    UhrUhrUhrUhr    
im Mehrgenerationenhaus EHFA, Haldensleben, Gröperstraße 12im Mehrgenerationenhaus EHFA, Haldensleben, Gröperstraße 12im Mehrgenerationenhaus EHFA, Haldensleben, Gröperstraße 12im Mehrgenerationenhaus EHFA, Haldensleben, Gröperstraße 12    
 
 
statt. 
 
Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:    
I. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher Teil    
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Evtl. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die Tagung vom 03.02.2015 
4. Begehung Mehrgenerationenhaus (EHFA) 
5. 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Marktverkehr, Zirkusveranstaltungen, 
 sonstige Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen in der Stadt Haldensleben 
 Beschlussvorlage SR 059-(VI.)/2015 
6. Altstadtfest 2015 - Programmgestaltung des Marktes am 30.08.2015 
7. Förderanträge 
8. Mitteilungen 
9. Anfragen und Anregungen 
 
II. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher Teil    
10. Evtl. Einwendungen gegen den nichtöffentlichen Teil der Niederschrift über die Tagung vom 03.02.2015 
11. Mitteilungen 
12. Anfragen und Anregungen 
 
 
 
 
 
Klaus Czernitzki 
Ausschussvorsitzender 
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Tagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und AbwasserangelegenheitenTagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und AbwasserangelegenheitenTagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und AbwasserangelegenheitenTagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten    
 
Die 8. Tagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten der 
Stadt Haldensleben findet am  
 
Mittwoch, dem 25.02.2015, um 18:00Mittwoch, dem 25.02.2015, um 18:00Mittwoch, dem 25.02.2015, um 18:00Mittwoch, dem 25.02.2015, um 18:00    UhrUhrUhrUhr    
im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 22, Kleiner Beratungsraum (Zimmer 123)im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 22, Kleiner Beratungsraum (Zimmer 123)im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 22, Kleiner Beratungsraum (Zimmer 123)im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 22, Kleiner Beratungsraum (Zimmer 123)    
 
statt. 
 
Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:    
I. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher TeilI. Öffentlicher Teil    
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Evtl. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die Tagung vom 04.02.2015 
4. Behandlung der Anregungen und Beschluss des Bebauungsplanes "Burgbauprojekt Jacob - Bührer - 
 Straße Hundisburg", einschließlich Begründung, als Satzung 
 Beschlussvorlage SR 048-(VI.)/2014 
5. Behandlung der Anregungen und Beschluss des Bebauungsplanes "Hauptverwaltungsgebäude des 
 Landkreises - Bornsche Straße", Haldensleben, mit Städtebaulichem Vertrag, als Satzung 
 Beschlussvorlage SR 054-(VI.)/2015 
6. Beschluss zur öffentlichen Auslage und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
 cher Belange zum Bebauungsplan "Wohngebiet Benitz", 3. vereinfachte Änderung, Haldensleben, mit 
 Städtebaulichem Vertrag 
 Beschlussvorlage SR 055-(VI.)/2015 
7. Behandlung der Anregungen und Beschluss des Bebauungsplanes "Erweiterung Wohngebiet Werder-
 straße", Haldensleben, als Satzung 
 Beschlussvorlage SR 057-(VI.)/2015 
8. Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet III", Haldensleben 
 Beschlussvorlage SR 058-(VI.)/2015 
9. Beschluss einer Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 "Gewerbegebiet III", Haldensleben 
 Beschlussvorlage SR 060-(VI.)/2015 
10. Beschluss zur Einleitung einer 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben 
 Beschlussvorlage SR 061-(VI.)/2015 
11. Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Kinder- und Jugendheim am 
 Bahnhofsweg Satuelle" 
 Beschlussvorlage SR 062-(VI.)/2015 
12. Mitteilungen 
13. Anfragen und Anregungen 
 
II. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher TeilII. Nichtöffentlicher Teil    
14. Mitteilungen 
15. Anfragen und Anregungen 
 
 
 
 
Eberhard Resch 
Ausschussvorsitzender 



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Haldensleben Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Haldensleben Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Haldensleben Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Haldensleben ----    19. Februar 2015 19. Februar 2015 19. Februar 2015 19. Februar 2015 ----    Seite 3Seite 3Seite 3Seite 3 

09 

Stadt Haldensleben 
Der Bürgermeister 

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung    
 

Rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, Haldensleben, nachRückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, Haldensleben, nachRückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, Haldensleben, nachRückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, Haldensleben, nach    
    § 214 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB), zum  21.04.1996 § 214 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB), zum  21.04.1996 § 214 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB), zum  21.04.1996 § 214 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB), zum  21.04.1996     

 
Der  Stadtrat  der  Stadt  Haldensleben  hat  am  15.06.1995  in  öffentlicher  Sitzung  den  Bebauungsplan 
„„„„Dammühlenweg“, “, “, “, Haldensleben, nach § 10 BauGB a. F. als Satzung beschlossen (Satzungsbeschluss Nr. 69-7. 
(II)/1995). 
 
Die Stadt hat geprüft, dass die Abwägung und die Satzung vom 15.06.1995 weiterhin vollinhaltlich bestehen. Nach 
heutiger Rechtslage steht dem B-Plan nichts entgegen. Der Bebauungsplan „Dammühlenweg“, Haldensleben, wird 
rückwirkend zum 21.04.1996 wegen der fehlenden Ausfertigung (Formeller Fehler) in Kraft gesetzt. 
 
Der Planbereich ist in dem beigefügten Kartenausschnitt dargestellt: 
 
Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplanes 
einschließlich Begründung in der Fassung vom Feb-
ruar 1995. Der Bebauungsplan „„„„Dammühlenweg“, 
Haldensleben, wurde am 15.01.2015 ausgefertigt 
und tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß § 214 
Abs. 4 BauGB i.V. m § 10 Abs. 3 BauGB rückwir-
kend zum 21.04.1996 in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Be-
gründung  bei  der  Stadt  Haldensleben,  Bauamt, 
Abteilung  Stadtplanung/  Umwelt,  Markt  20-22, 
während der Öffnungszeiten des Rathauses eingese-
hen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan 
einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlan-
gen. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1, 2 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie Mängel 
in der Abwägung, sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g. Verfahrens- 
und Formvorschriften nicht innerhalb eines Jahres, Mängel in der Abwägung nicht innerhalb von sieben Jahren seit 
erstmaliger Bekanntmachung vom 21.04.1996 schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. Auf den 
Ablauf der Jahresfrist für die Geltendmachung von Verletzungen der Verfahrens- und Formvorschriften hinsichtlich 
dieser öffentlichen Bekanntmachung mit Rückwirkung wird hingewiesen. 
 
Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen diesen Bebauungsplan ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Haldensleben, 20. Jan. 2015 

 
Eichler 
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Stadt Haldensleben 
Der Bürgermeister 

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung    
 
Rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldensleben, nach § 214 Abs.4 Rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldensleben, nach § 214 Abs.4 Rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldensleben, nach § 214 Abs.4 Rückwirkende Inkraftsetzung des Bebauungsplanes „Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldensleben, nach § 214 Abs.4 

Baugesetzbuch (BauGB), zum  24.07.1998 Baugesetzbuch (BauGB), zum  24.07.1998 Baugesetzbuch (BauGB), zum  24.07.1998 Baugesetzbuch (BauGB), zum  24.07.1998     
 
Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat am 30.10.1997 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan 
„Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldensleben, nach § 10 BauGB a. F. als Satzung beschlossen (Satzungsbeschluss 
Nr. 269-23. (II)/1997). 
 
Die Stadt hat geprüft, dass die Abwägung und die Satzung vom 30.10.1997 weiterhin vollinhaltlich bestehen. Nach 
heutiger Rechtslage steht dem B-Plan nichts entgegen. Der Bebauungsplan „Dammühlenweg“, 1. Änderung, Haldens-
leben, wird rückwirkend zum 24.07.1998 wegen der fehlenden Ausfertigung (Formeller Fehler) in Kraft gesetzt. 
 
Der Planbereich ist in dem beigefügten Kartenausschnitt dargestellt: 
 
Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplanes 
einschließlich Begründung in der Fassung vom 
30.10.1997. Der Bebauungsplan „Dammühlenweg“ 
1. Änderung, Haldensleben, wurde am 15.01.2015 
ausgefertigt und tritt mit dieser Bekanntmachung 
gemäß § 214 Abs. 4 BauGB i.V. m § 10 Abs. 3 
BauGB rückwirkend zum 24.07.1998 in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Be-
gründung bei der Stadt Haldensleben, Bauamt, Ab-
teilung Stadtplanung/ Umwelt, Markt 20-22, wäh-
rend der Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen 
werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einse-
hen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. Auf 
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1, 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie Mängel 
in der Abwägung, sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g. Verfahrens- 
und Formvorschriften nicht innerhalb eines Jahres, Mängel in der Abwägung nicht innerhalb von sieben Jahren seit 
erstmaliger Bekanntmachung vom 24.07.1998 schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. Auf den 
Ablauf der Jahresfrist für die Geltendmachung von Verletzungen der Verfahrens- und Formvorschriften hinsichtlich 
dieser öffentlichen Bekanntmachung mit Rückwirkung wird hingewiesen. 
 
Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen diesen Bebauungsplan ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Haldensleben, 20. Jan. 2015 
 
 
 
 
 
Eichler 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19   -   39164 Wanzleben                       
 
Telefon: (039209) 203 – 470 
Telefax: (039209) 203 – 199 
Email: ALFFWZL.Poststelle@.alff.mlu.sachsen-anhalt.de 

 
 
 
Flurneuordnung:  Rottmersleben-Olbe 
Landkreis:  Börde 
Verf.-Nr.:  BK 0012 
 

    
    

----    Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung ----    

    
FlurneuordnungsbeschlussFlurneuordnungsbeschlussFlurneuordnungsbeschlussFlurneuordnungsbeschluss    

vom 15.02.2015vom 15.02.2015vom 15.02.2015vom 15.02.2015    
 
A  Verfügender TeilA  Verfügender TeilA  Verfügender TeilA  Verfügender Teil    
 
I. Entscheidung 

Gemäß § 86 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i.d.F. vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird hiermit das  
 

Flurneuordnungsverfahren    
    RottmerslebenRottmerslebenRottmerslebenRottmersleben----OlbeOlbeOlbeOlbe,  
im Landkreis Börde, 

 
angeordnet. 
 
Das Flurneuordnungsverfahren wird vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Au-
ßenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde als Flurneuordnungsbehörde 
durchgeführt.  
 
Das Flurneuordnungsgebiet des Flurneuordnungsverfahrens umfasst im Landkreis Börde 

- in der Gemarkung Ackendorf Teile der Flur 1 
- in der Gemarkung Bebertal Teile der Flur 10 
- in der Gemarkung Hundisburg Teile der Flur 6; 7; 8 und 9 
- in der Gemarkung Rottmersleben Teile der Flur 1; 2; 3; 4; 5 und 6. 

    
Dem Verfahren unterliegenden die im „Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflur-stücke“ aufgeführten 
Flurstücke. Das „Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflurstücke“ ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Als weitere Anlagen dieses Beschlusses sind die Gebietskarte, in der die Grenze des Flurneuordnungsge-
bietes dargestellt ist, sowie die Begründung dieses Beschlusses beigefügt. 
 
Das Flurneuordnungsgebiet des Flurneuordnungsverfahrens umfasst eine Fläche von 1.276 ha.  
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II. Beteiligte 

Am Flurneuordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt: 

1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentü-
mern gleichstehenden Erbbauberechtigten. 

2. als Nebenbeteiligte: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurneuordnungsverfah-
ren betroffen werde; 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche 
Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 
FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurneuordnungsgebiet räumlich zusam-
menhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücken oder Rech-
ten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung sol-
cher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung solcher Grundstücke beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszu-
standes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Bei-
trag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 
FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebie-
tes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

 
III. Teilnehmergemeinschaft 

Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemeinschaft. Sie entsteht  
mit diesem Beschluss und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Die Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens führt den Namen  

„Teilnehmergemeinschaft Rottmersleben-Olbe“. 

Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Hohe Börde OT Rottmersleben, im Landkreis Börde. 
 
IV. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurneuordnungsverfahren 
berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten bei der zuständigen Flurneuordnungsbehörde, dem 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 
39164 Stadt Wanzleben-Börde anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG). 
Es kommen in Betracht: 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rech-
ten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken, z.B. Pacht-, Miet- 
und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG); 

b) Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser-
; oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begründet sind und deshalb der Eintragung ins 
Grundbuch nicht bedurften; 

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder Liegenschaftskataster übernommen 
sind. 

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb einer von dieser zu setzenden wei-
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teren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungsbe-
hörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 FlubG).  
 
Der Inhaber eines gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der An-
meldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsakts in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragungen außerhalb des Grundbuches (z.B. Erb-
fall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim 
Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des 
Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt 
nachzukommen. 
 
V. Einschränkungen 

Von der Bekanntgabe des Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurneuordnungs-planes gelten ge-
mäß § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen: 

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurneuordnungs-behörde nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden.  

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurneuord-
nungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und 
Hopfenstöcken bleiben unberührt. 

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder 
beseitigt worden, so kann dieses im Flurneuordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuord-
nungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der 
Flurneuordnung dienlich ist (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die Flurneuordnungsbehörde 
Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 
 
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die 
den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung der Flurneuord-
nungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziffer 5 FlurbG). 
 
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurneuordnungsbehörde anordnen, dass derjeni-
ge, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG). 
 
Gemäß § 35 FlubG sind die Beauftragten der Flurneuordnungsbehörde berechtigt, zur Vorbereitung und 
zur Durchführung der Flurneuordnung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderli-
chen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
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B. AuslegungB. AuslegungB. AuslegungB. Auslegung    

Dieser Beschluss mit Begründung, „Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflurstücke“ und Gebietskarte 
liegt gemäß § 6 FlurbG nach der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses  
 
in der Gemeinde Hohe Börde, 39167 Irxleben, Bördestraße 8 

in der Gemeinde Barleben, 39179 Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22 

in der Stadt Wanzleben-Börde, 39164 Wanzleben, Markt 1-2  

in der Stadt Haldensleben, 39304 Haldensleben, Markt 20–22  

in der Gemeinde Flechtingen; 39343 Flechtingen, Lindenplatz 13 

in der Gemeinde Bülstringen; 39343 Flechtingen, Lindenplatz 13 

in der Gemeinde Calvörde; 39343 Flechtingen, Lindenplatz 13 

in der Gemeinde Altenhausen; 39343 Erxleben, Breite Straße 2 

in der Gemeinde Erxleben, 39343 Erxleben, Breite Straße 2 

in der Gemeinde Eilsleben, 39365 Eilsleben, Zimmermannsplatz 2 

in der Gemeinde Niedere Börde; 39326 Groß Ammensleben, Große Straße 9/10,  

in der Landeshauptstadt Magdeburg, 39104 Magdeburg, Rathaus, Alter Markt 6 

in der Gemeinde Westheide, 39326 Rogätz, Magdeburger Straße 40,  

zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der Dienststunden aus. 

Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde während der Dienst-
stunden und im Internet unter www.alffalffalffalff-mittemittemittemitte.sachsen-anhalt.de /Aktuelles/Flurneuordnung/
Rottmersleben-Olbe eingesehen werden. 
 
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe in der betreffenden Gemeinde 
ein. 
 
 
C. Rechtsbehelfsbelehrung:C. Rechtsbehelfsbelehrung:C. Rechtsbehelfsbelehrung:C. Rechtsbehelfsbelehrung:    

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzle-
ben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Frist wird auch durch Einlegen des Widerspruchs beim Landesverwaltungsamt Halle, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle/Saale gewahrt. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. 
 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschrei-
ben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der Behörde eingegangen ist. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
Christa Lüddecke        
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19   -   39164 Wanzleben                       
 
Telefon: (039209) 203 – 470 
Telefax: (039209) 203 – 199 
Email: ALFFWZL.Poststelle@.alff.mlu.sachsen-anhalt.de 
 
Flurneuordnung:  Rottmersleben-Olbe 
Landkreis:  Börde 
Verf.-Nr.:  BK 0012 
 

Anlage zum FlurneuordnungsbeschlussAnlage zum FlurneuordnungsbeschlussAnlage zum FlurneuordnungsbeschlussAnlage zum Flurneuordnungsbeschluss    
vom 15.02.2015vom 15.02.2015vom 15.02.2015vom 15.02.2015    

BegründungBegründungBegründungBegründung    
 
Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG kann ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, um 

Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung zu ermögli-

chen oder auszuführen.  

Das vereinfachte Flurneuordnungsverfahren Rottmersleben-Olbe hat das Grundanliegen, die Instrumente 

des Flächenmanagements und der Dorfentwicklung inklusive der Flurneuordnung zu vernetzen. Es sollen 

die Voraussetzungen für eine integrierte ländliche Entwicklung geschaffen werden. 

Insbesondere soll das Leitprojekt "Bördegemeinde 2020: Leben und Arbeiten auf dem Dorf" gemäß dem 

Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept der Region Magdeburg umgesetzt werden. 

Die in den 1950er- bis 1980er- Jahren in den Gemarkungen Hundisburg, Rottmersleben und Ackendorf 

durch Wegebau-, Meliorations- und Anpflanzungsmaßnahmen entstandenen Landnutzungskonflikte wer-

den gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG durch das Flurneuordnungsverfahren aufgelöst. 

Insgesamt lassen sich die genannten Ziele und deren Umsetzung nur in einem Flurneuordnungsverfahren 

erreichen. 

Die nach § 5 Absätzen 2 und 3 FlurbG zu beteiligenden Behörden, Organisationen und Dienststellen ein-

schließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung sind unterrichtet und gehört worden. Die voraus-

sichtlich am Flurneuordnungsverfahren beteiligten Grundeigentümer sind gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über 

Ziel, Zweck und Kosten dieses Flurneuordnungsverfahrens aufgeklärt worden. 

 

Im Auftrag  

gez. 

Axel Schäfer 
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